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Verpflichtungserklärung 
zu Tariftreue und Mindestentlohnung für Dienst- und Bauleistungen  

unter Berücksichtigung der Vorgaben  
des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (Tariftreue- und 

Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG-NRW) 
 
1. Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns, 

 
(Eine der nachfolgenden Auswahlmöglichkeiten 1.1. bis 1.3. ist zwingend anzukreuzen; zu 
Ausnahmen von 1.3. siehe dort. Danach weiter mit 2.) 

 
☐ 1.1.  meinen / unseren Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung einer Leistung, die 

auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird und die dem Geltungsbereich  
 

a) eines nach Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 
(BGBl. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allgemeinverbindlich erklärten 
Tarifvertrages, 

 
b) eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 

in der Fassung vom 20.April 2009 (BGBl. I S.799) in der jeweils geltenden Fassung für 
allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrages oder 

 
c) einer nach § 7, § 7a oder § 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 
1995 (BGBl. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung 

 
unterfällt, wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen zu gewähren, die in dem 
Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden. 
 
Unterschreitet das nach dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung zu zahlende 
Mindeststundenentgelt das Entgelt, das den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung 
entspricht (allgemeiner Mindestlohn), zahle ich / zahlen wir meinen / unseren Beschäftigten (ohne 
Auszubildenden) bei der Ausführung einer Leistung, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens 
erbracht wird, wenigstens ein Entgelt in Höhe des allgemeinen Mindestlohns. 
 

☐  1.2.  meinen / unseren Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung einer Leistung im 
Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene, die auf Grundlage dieses 
Vergabeverfahrens erbracht wird, wenigstens das in Nordrhein-Westfalen für diese Leistung in 
einem einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten 
Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu zahlen und 
Änderungen während der Ausführungszeit nachzuvollziehen.  
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Ich erkläre / Wir erklären,  
☐ bevorzugter / bevorzugte Bieter gemäß §§ 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (Artikel 
1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016, BGBl. I S. 3234) zu sein. 

☐  dass die Leistung, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, nicht im 
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. 

(Liegt eine der oben stehenden Erklärungen vor, ist keine weitere Angabe unter 1.3 erforderlich.) 
 
 

 Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns,  
☐  1.3.  meinen / unseren Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung einer Leistung, 

die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, wenigstens ein Entgelt in Höhe des 
allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu 
zahlen. 
 
Ich erkläre / Wir erklären, 
☐  1.3.1.  dass keine tarifliche Bindung vorliegt und dass dabei folgende 

Mindeststundenentgelte für die bei der Ausführung der Leistung, die auf Grundlage dieses 
Vergabeverfahrens erbracht wird, eingesetzten Beschäftigten (ohne Auszubildende) gezahlt 
werden: 

 

 

☐  1.3.2.  dass eine tarifliche Bindung vorliegt wie folgt: 
 

 

 
 (Die Art der tariflichen Bindung ist anzugeben.) 

 
und dass dabei folgende Mindeststundenentgelte für die bei der Ausführung der Leistung, die 
auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, eingesetzten Beschäftigten (ohne 
Auszubildende) gezahlt werden. 

 

 
 

2. Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns, 
 
dass Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes bei der Ausführung der 
Leistung, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, für die gleiche Tätigkeit ebenso 
entlohnt werden wie meine / unsere regulär Beschäftigten. 
 

Ich erkläre / Wir erklären,  
☐  2.1.  bevorzugter / bevorzugte Bieter gemäß §§ 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 

226 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen (Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016, BGBl. I S. 3234) zu sein. 
(Liegt eine Erklärung nach 2.1 vor, entfällt die Verpflichtung unter 2.) 
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3. Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns, 

auch von meinen / unseren Nachunternehmern und Verleihern von Arbeitskräften eine gleichlautende 
Verpflichtungserklärung mir / uns gegenüber abgeben zu lassen, die Nachunternehmer und Verleiher von 
Arbeitskräften sorgfältig auszuwählen und ihre Angebote daraufhin zu überprüfen, ob die Kalkulation 
unter Beachtung der Vorgaben des § 4 TVgG NRW zustande gekommen sein kann. Diese Verpflichtung 
besteht nicht, sofern die von dem Nachunternehmer oder entliehenen Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmern zu erbringende Leistung nicht im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
erbracht wird. 

 

 

 
_______________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel) 

 

 


